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B E G R Ü N D U N G  

zum Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Aasbüttel. Gebiet "Viert" nordwestlich von Aasbüttel, nörd-

lich Dorfstraße, südwestlich Ochsenweg, (Flur 2, Flurstück 56 und Flur 5, Flurstücke 6/4, 7/5, 17/3 

und 18, Gemarkung Aasbüttel) "Solarpark Aasbüttel" 

1 Vorbemerkungen 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wird eine Kurzbegründung mit Darlegung 

der wesentlichen Planinhalte vorgelegt, die teilweise noch unvollständig ist. Planungserfor-

dernis / Planungsziele 

Die Bundesregierung will bis 2030 eine Marke von 80 Prozent Anteil erneuerbarer Energien 

am Bruttostromverbrauch erreichen. Damit sind die Erneuerbaren Energien ein elementarer 

Bestandteil der Energiestrategie 2030. Die zunehmende Notwendigkeit fossile Energieträger 

durch Erneuerbare Energien zu ersetzen, erfordert auch den Ausbau der Photovoltaikkapa-

zitäten (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz).  

Gemäß dem Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) wird für Schleswig-Holstein 

eine Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien von mindestens 37 Terawattstunden bis 

zum Jahr 2025 angestrebt. Der Zweck des Gesetzes zur Energiewende und zum Klima-

schutz in Schleswig-Holstein (EWKG), ist die Festlegung von Klimaschutzzielen sowie eines 

rechtlichen Rahmens für Energiewende-, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen 

die Belange des Klimaschutzes zu konkretisieren, zu stärken und dafür notwendige Umset-

zungsinstrumente zu schaffen.  

Die Gemeinde Aasbüttel verfolgt das Ziel, die Erzeugung erneuerbarer Energien mittels Pho-

tovoltaikanlagen weiter zu fördern. Photovoltaik-Freiflächenanlagen leisten einen Beitrag 

zum sorgsamen Umgang mit der Umwelt und bieten eine nachhaltige Energieversorgung.  

Zur Standortfindung geeigneter Flächen größeren Umfangs führt die Gemeinde Aasbüttel im 

Vorfelde ein PV-Gemeindekonzept durch. Diese Standortbewertung wurde auf Grundlage 

des Entwurfes des Erlasses „Grundsätze zur Planung von großflächigen Photovoltaikanla-

gen“ vom 01.09.2021 durchgeführt. Das Konzept ist der Anlage beigefügt.  

Die Gemeinde Aasbüttel hat am 11.07.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 be-

schlossen. 

Die Landesplanungsbehörde hat mit Schreiben vom 13.09.2023 bestätigt, dass keine Ziele 

der Raumordnung der Planung entgegenstehen. 
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1.1 Rechtliche Bindungen 

Nach der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes 2021 muss sich die Gemeinde bei 

der Planung von raumbedeutsamen Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit den in Betracht 

kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, das heißt Standortalternativen, aktiv 

auseinandersetzen. Hierzu wird auf die gemeindeweite Potenzialanalyse (Juli 2023) der Ge-

meinde Aasbüttel verwiesen. 

Die Gemeinde Aasbüttel verfügt über keinen Flächennutzungsplan. Nach BauGB § 8 Abs. 2 

ist ein Flächennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der Bebauungsplan ausreicht, um die 

städtebauliche Entwicklung zu ordnen. Der Bebauungsplan unterliegt dann der Genehmi-

gungspflicht. Dieses ist in anderen Landesteilen Schleswig-Holsteins für vergleichbar kleine 

Gemeinden aktuell übliche Praxis.  

Auch wenn die Gemeinde Aasbüttel derzeit die Aufstellung eines Bebauungsplans Nr. 1 an-

strebt, um Wohnbaugrundstücke zu schaffen, ist die Aufstellung eines Flächennutzungspla-

nes nicht erforderlich, um die städtebauliche Ordnung in Aasbüttel zu erhalten. Auch wäre 

dieses unverhältnis- und übermäßig hinsichtlich des Kosten- und Bearbeitungsaufwandes für 

eine Kleinstgemeinde mit 146 Einwohner*innen und ca. 451 ha Gemeindefläche. 

Die Gemeinde Aasbüttel plant sowohl bei der Solarenergie als auch bei der Siedlungsent-

wicklung nicht „ins Blaue“, sondern hat sich für jedes Gebiet zunächst eigene Konzepte er-

stellt: 

− Zur Solarenergie wird auf die Anlage zur Begründung verwiesen (Gemeindeweite Po-

tentialanalyse zur Eignung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Stand Juli 2023). 

− Zur Siedlungsentwicklung hat die Gemeinde Aasbüttel bereits die Baulandpotenziale er-

mittelt und Alternativflächen geprüft. Auf dieser Grundlage kann zu gegebener Zeit die 

Planung von Baugrundstücken durch den Bebauungsplan Nr. 1 vorangebracht werden 

(Gemeinde Aasbüttel: Ermittlung der Baulandpotenziale, Planungsbüro Phillip, 

01.03.23). Aufgrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzmarktsituation ist der Zeitpunkt 

jedoch nicht abzusehen. 

Hinsichtlich der erforderlichen Abstimmung mit den Nachbargemeinden ist festzustellen, 

dass sich die Siedlungsentwicklung ausschließlich auf den eng begrenzten örtlichen Bedarf 

auf Grundlage des Landesentwicklungsplan 2021 beziehen wird, so dass die pflichtgemäße 

Beteiligung der Nachbargemeinden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens angemessen und 

ausreichend ist. Neben den Nachbargemeinden wird auch der Nachbarkreis Rendsburg-

Eckernförde beteiligt. 
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Die absehbare städtebauliche Entwicklung (10 – 15 Jahre) der Gemeinde Aasbüttel kann 

damit ausreichend geregelt werden, da sowohl der landesplanerische Entwicklungsrahmen 

ausgeschöpft als auch der absehbare Bedarf befriedigt ist. Denn in den letzten Jahrzehnten 

seit Einführung des heutigen Städtebaurechts bestand ja auch kein Erfordernis für eine Bau-

leitplanung. Künftig werden auch durch den demografischen Wandel Bestandsgebäude für 

einen Nutzer*Innenwechsel zur Verfügung stehen. 

Bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen ergeben sich erweiterte Abstimmungserforder-

nisse aufgrund raumordnerischer Vorgaben. Dieser werden mittlerweile standardisiert im 

Zuge der Aufstellung von Bebauungsplänen vollzogen, so dass daraus auch kein Erfordernis 

zur Aufstellung eines Bauleitplans zu begründen ist. 

Im Rahmen der „Gemeindeweite Potentialanalyse zur Eignung für Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen“ wurde die Gemeinde flächenhaft auf ihre entsprechende Eignung hin untersucht. 

Die Ergebnisse werden im Rahmen der Bauleitplanung und erweiterten nachbarlichen Ab-

stimmung mit den TöB, Behörden und Nachbargemeinden vertiefend abgestimmt. Eine städ-

tebauliche Ordnung kann so gesichert werden. Nach den derzeitigen und absehbaren Ent-

wicklungen gibt es nur den Bedarf und die technische Anschlussmöglichkeit für dieses Pro-

jekt (Bebauungsplan Nr. 2).  

2 Standortkonzept  

Die Gemeinde weist keine Verkehrswege mit überregionaler Bedeutung auf, welche laut Lan-

desentwicklungsplan vorrangig für raumbedeutsame Freiflächen-Photovoltaikanlagen in An-

spruch genommen werden sollen. Für die Gemeinde Aasbüttel wird kein Standortkonzept 

entlang von überregionalen Verkehrsanbindungen angefertigt, da durch die Gemeinde keine 

Autobahn und keine Bahnlinie führt. Hier wird auf die gemeindeweite Potentialanalyse (Juli 

2023) der Gemeinde Aasbüttel verwiesen.  

2.1.1 Gemeindeübergreifende Abstimmung 

Angesichts der eng gesteckten Gemeindegebietsgrenzen in Schleswig-Holstein kommt in 

der Planung dem interkommunalen Abstimmungsgebot (§2 Abs. 2 BauGB) im Bereich der 

Freiflächenphotovoltaik besonderer Bedeutung zu. Die Planungen benachbarter Gemeinden 

sind aufeinander abzustimmen. Dabei muss sichergestellt werden, dass gemeindeübergrei-

fende Ziele der Raumordnung und andere Vorgaben (Landschaftsbild, Belange des Touris-

mus und der Erholung, etc.) gewahrt werden und zudem nicht eine Gemeinde die Planungs-

hoheit der Nachbargemeinden einengt.  
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Planungen zu Solar-Freiflächenanlagen sollen möglichst Gemeindegrenzen übergreifend 

abgestimmt werden, um räumliche Überlastungen durch zu große Agglomerationen von So-

lar-Freiflächenanlagen zu vermeiden, Ziff. 4.5.2 Abs. 4 LEP-Fortschreibung 2021. 

Angesichts der eng gesteckten Gemeindegebietsgrenzen in Schleswig-Holstein hat eine in-

terkommunale Abstimmung im Bereich der Freiflächenphotovoltaik besondere Bedeutung, 

um gemeindeübergreifende Ziele der Raumordnung zu wahren und die Planungshoheit an-

deren Gemeinde nicht einzuengen.  

Daher erfolgte bei der Erarbeitung der gemeindeweiten Potentialanalyse eine nachbarschaft-

liche Abstimmung. Mit Datum vom 26.07.2023 wurden alle Nachbargemeinden angeschrie-

ben, Ihnen der Entwurf des Konzeptes übermittelt und um eine Stellungnahme bzw. Zustim-

mung gebeten. 

Die Gemeinde Bokhorst hat mit Datum vom 30.08.2023 eine Stellungnahme abgegeben und 

nach Prüfung der Unterlagen keine Einwände gegen das geplante Vorhaben der Gemeinde 

Aasbüttel. 

Die Gemeinde Warringholz hat mit Datum vom 20.09.2023 eine Stellungnahme abgegeben 

und darin keine Einwände vorgebracht. 

Die Gemeinde Bendorf hat mit Datum vom 18.09.2023 eine Stellungnahme abgegeben und 

keine Anregungen oder Einwände geäußert. 

Die Gemeinde Gokels hat mit Datum vom 14.09.2023 eine Stellungnahme abgegeben: Es 

bestehen seitens der Gemeinde Gokels keine Bedenken gegenüber der Planung. 

Die Gemeinde Schenefeld hat keine Stellungnahme abgegeben. 

 

Im Zuge der Veröffentlichung der Planunterlagen werden die Nachbargemeinden erneut be-

teiligt und um ausdrückliche Zustimmung zu der Planung gebeten. 
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3 Gemeindeweite Potentialanalyse zur Eignung für Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen 

- Anlage zur Begründung -  

Im Zuge der gemeindeweiten Flächenuntersuchung wurden Ausschlusskriterien definiert, die 

die Umnutzung einer Fläche für Freiflächen-Photovoltaikanlangen ausschließen oder dem 

Vorhaben stark entgegenstehen. Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle die Sied-

lungsflächen. Diese sind grundsätzlich für Photovoltaikanlagen gut geeignet. Aus städtebau-

lichen Gründen sollten entsprechende Anlagen auf Dächern und nicht auf Freiflächen reali-

siert werden, um das Orts- und Landschaftsbild zu schützen.  

Im Untersuchungsraum sind keine großflächigen versiegelten Bereiche oder andere Konver-

sionsflächen vorhanden.  

Gut durch Gehölzstrukturen gegliederte oder als Grünland genutzte Flächen sollten mög-

lichst freigehalten werden. Andererseits können umliegende Wald- und Großgehölzbestände 

die Belastung des Landschaftsbildes durch großflächige Photovoltaikanlagen mindern.  

Vom Errichten von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Siedlungszusammenhängen wird in 

einem Abstand von rund 100 Metern abgeraten; aus Gründen des Rücksichtnahmegebots 

gemäß BauGB aber auch um Entwicklungsmöglichkeiten für die Orte aufrecht zu erhalten. 

Entsprechende Abstände sind zudem im Einzelfall zu prüfen und können auch geringer oder 

weiter ausfallen. Dabei sind unter anderem die Himmelsrichtung, die Topografie und die Ein-

grünung einer Siedlung oder der Fläche von Bedeutung.  

Die beantragten Flächen werden auf ihr Potential hin mit Hilfe der Betrachtung unterschied-

lichster Parameter überprüft. Dabei spielen auch Belange, die nicht großflächig geprüft wer-

den können, eine Rolle. Diese Überprüfung wurde im Rahmen der gemeindeweiten Potenti-

alanalyse vorgenommen. 

Ausschlussflächen 

Bauleitpläne für großflächige Photovoltaikanlagen auf Freiflächen dürfen nicht im Wider-

spruch zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften stehen. Aus raumordnerischer Sicht 

stehen die in den Regionalplänen mit Zielcharakter ausgewiesenen Vorranggebiete für Na-

turschutz (z.B. bestehende Naturschutzgebiete) der Errichtung großflächiger PV-Anlagen 

entgegen.  

Abwägungsflächen 
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Neben den Ausschlussflächen unterliegen weitere Bereiche einem besonderen Abwägungs- 

und Prüferfordernis, da hier im Rahmen der Bauleitplanung öffentliche Belange mit einem 

besonderen Gewicht den Interessen der Planungsträger und somit der Errichtung der Solar-

energie-Freiflächenanlagen entgegenstehen können (weiche Faktoren):  

Bodenbewertung 

Eine Betrachtung der Bodenbewertung fand bereits auf Ebene der Potentialanalyse statt, 

hierbei wurde von keiner flächenscharfen Bewertung ausgegangen. Es wurde die natürliche 

Ertragsfähigkeit (regional bewertet) betrachtet. Nach dem Gemeinsamen Beratungserlass 

des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung und des Mi-

nisteriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 01.09.2021 

zur Planung großflächiger Photovoltaikanlagen im Außenbereich (PV-Erlass) unterliegen die 

„landwirtschaftlich genutzten Flächen, je höher die Ertragsfähigkeit, desto größer ist die Ge-

wichtung“ der Abwägung.  

 

Abb.: Natürliche Ertragsfähigkeit des Plangebietes regional bewertet  

Unter genauer Betrachtung der einzelnen Teilbereiche in einem detaillierteren Maßstab lässt 

sich erkennen, dass das gesamte Plangebiet geringe bzw. sogar überwiegend sehr geringe 

natürliche Ertragsfähigkeit aufweist. 

Da der Boden nicht mehr landwirtschaftlich bearbeitet wird und keine Düngeeintragungen 

mehr erfolgen, hat die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage allerdings auch positive Aus-

wirkungen auf den vorsorgenden Bodenschutz. Des Weiteren kann ein vollständiger Rück-

bau nach Ende der Nutzungsdauer relativ schnell und einfach erfolgen. Die Bewertung der 

Ertragsfähigkeit spricht daher nicht gegen die Errichtung der PV-Freiflächenanlagen.  
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3.1 Ergebnis der Potentialanalyse 

Zusammenfassend für die Gemeinde Aasbüttel ergeben sich vor allem im Nordosten des 

Gemeindegebietes zwischen den Ortslagen Aasbüttel und Warringholz (Gemeinde Warring-

holz). Auch nordwestlich von Aasbüttel kommen Flächen für eine PV-Nutzung in Frage.  

Die gesamte Gemeinde Aasbüttel ist etwa 402 Hektar groß. Bei Berücksichtigung eines Min-

destabstandes zu Siedlungen von 100 Meter ergeben sich „Eignungsflächen im Außenbe-

reich“ (auf Blatt 3 hellgelb dargestellt) in einem Umfang von insgesamt rund 125 Hektar.  

Dabei hat die Gemeinde Aasbüttel eine Abwägung vorgenommen und die weichen Faktoren 

„Gebiet mit besonderer Erholungseignung“, „Gebiet, das die Voraussetzung für eine Unter-

schutzstellung nach § 26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG als Landschaftsschutzge-

biet erfüllt“ und „Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft“ aus übergeordneten Planungen 

zurückgestellt.  

Im Ergebnis konnten fünf potenziell geeignete Flächen identifiziert werden: 

 

Abb. 1: PV-Eignungsflächen (in Rot abgegrenzt) 

 

Zur weiteren detaillierteren Bewertung der erfassten Eignungsflächen wurden diese verglei-

chend unter den folgenden Prämissen geprüft: 

- Grad der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

1 

2 3 

4 

5 
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- Möglichkeit der Kopplung mit anderen Erneuerbaren Energien 

- Kurzfristige Flächenverfügbarkeit innerhalb der Bereiche 

- Bodenbewertung 

 

Bewertung der Einzelflächen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Flächen 3, 4 und 5 liegen zudem nach dem aktuellen Regionalplanentwurf teilweise in 

„Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft“. 

Insgesamt zeigt sich bei der Gegenüberstellung der Eignungsflächen, dass insbesondere 

innerhalb der Bereiche 1 und 2 gute Voraussetzungen bestehen, PV-Freiflächenanlagen, 

ohne weitere erhebliche Auswirkungen zu errichten. Weitere Anlagen erneuerbarer Energie-

erzeugung sind aktuell in der Gemeinde nicht vorhanden, daher sind in dieser Hinsicht po-

tenziell zunächst keine Synergieeffekte zu erwarten.  

Die Bewertung der Einzelflächen hat gezeigt, dass im Ergebnis die Fläche 1 die besten Vo-

raussetzungen erfüllt, um für eine PV-Freiflächenanlage genutzt zu werden. Bei dieser Be-

wertung gewährt die Gemeinde Aasbüttel dem Belang „Erhalt der landwirtschaftlichen Flä-

chen in der Gemeinde“ einen hohen Stellenwert. Die Gemeinde Aasbüttel möchte daher vor-

rangig Fläche 1 überplanen.  
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4 Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet liegt nordwestlich des Siedlungsbereiches von Aasbüttel. Das Vorhabenge-

biet besteht aus zwei Teilbereichen, welche aktuell landwirtschaftlich genutzt sind. 

Abb.: Luftbild mit Geltungsbereich, Digitaler Atlas Nord 

Der Teilbereich 1 grenzt im Norden an eine große Waldfläche. Auch östlich des Geltungsbe-

reiches liegt ein kleinerer Wald. Die nähere Umgebung dieses Teilbereiches besteht aus 

weiteren Grün- und Ackerflächen sowie Knick- und Gehölzstrukturen.  

Der Teilbereich 2 wird im Süden von einem Wirtschaftsweg inklusive einer Allee begrenzt 

und endet im Osten an der Ecke zum dort nach Norden verlaufenden Ochsenweg. Nach 

Süden schließt sich eine weitere Ackerfläche und das Siedlungsgebiet von Aasbüttel an.  

Die Teilbereiche 1 und 2 werden durch einen bestehenden Knick voneinander getrennt.  

Die artenschutzrechtlichen Bestandserfassung ist bereits erfolgt (Anlage 3). Die Ergebnisse 

sind im Umweltbericht (Kap. 7) erläutert. 

  

1 

2 
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5 Begründung der Planinhalte 

5.1 Flächenzusammenstellung 

Das Plangebiet hat insgesamt eine Größe von etwa 13 ha.  

Es setzt sich wie folgt zusammen:  

Sondergebiet: ca. 10,5 ha 80,8 % 

Grünfläche: ca. 2,5 ha 19,2 % 

Gesamt:  ca. 13 ha 100 % 

5.2 Auswirkungen der Planung 

Die Planung leistet mit der Ausweisung von Flächen für Photovoltaikanlagen einen wichtigen 

Beitrag zum Klimaschutz, der geeignet ist, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die Planung 

entspricht den im § 1a BauGB genannten Vorschriften zum Umweltschutz. 

Die in Anspruch genommene Fläche erfüllt im Wesentlichen die Kriterien, die nach dem Ge-

meinsamen Erlasses vom 01.09.2021 an Photovoltaik-Freiflächenanlagen gestellt werden. 

Zudem liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Neben-

anlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit (§ 2 

Satz 1 EEG).  

Mögliche nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden durch Höhen- und Flä-

chenbegrenzungen der beabsichtigten Nutzungen und den Erhalt bzw. die Ergänzung um-

liegender Gehölzstrukturen gemindert. 

5.2.1 Städtebauliche Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Art der baulichen Nutzung 

Im Bebauungsplan wird ein Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbe-

stimmung „Photovoltaik“ festgesetzt. Die zulässigen Nutzungen sind detailliert festgesetzt. 

Aufgrund der immer größer werdenden Rolle von Wasserstoff als Energielieferant im Rah-

men der Energiewende, sind auch Anlagen zur Elektrolyse zulässig.  

Maß der baulichen Nutzung 

Im Sondergebiet sollen aufgeständerte Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichtet werden. 

Die SO-Gebiete haben insgesamt eine Fläche von ca. 104.900 m². Innerhalb der Sonderge-

biete dürfen im Teilbereich 1 max. 45.200 m² und im Teilbereich 2 max. 38.700 m² mit Pho-

tovoltaikanlagen überstellt werden. 
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Die Höhenbegrenzung der PV-Anlagen (Modulhöhe) auf max. 3,60 m über vorhandenem 

Gelände dient dem Einfügen der Anlagen in das Orts- und Landschaftsbild. Ausschließlich 

die Höhe der Wechselrichtergebäude sowie der Masten für Überwachungskameras dürfen 

max. 4,0 m über vorhandenem Gelände betragen. 

Bedingte Festsetzungen 

Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan und der daraus resultierenden Nutzung einer 

PV-Freiflächenanlage entsteht eine Entwicklung von einer ackerbaulichen Fläche zu einer 

Funktionsfläche. Die Funktionsfläche ist vorrangig durch die PV-Freiflächenanlage geprägt 

und wird für die Zeit der PV-Nutzung als Extensivgrünland entwickelt. Damit nach Beendi-

gung der Nutzung als PV-Freiflächenanlage und Rückbau der Anlage eine Rückkehr zu der 

Ursprungsnutzung einer intensiv landwirtschaftlichen Bewirtschaftung möglich ist, wird eine 

bedingte Festsetzung nach § 9 Abs. 2 Nr.2 BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen.  

5.3 Grünplanung 

Zu den angrenzenden landschaftlichen Flächen sowie zu Waldflächen sind ausreichende 

Abstandsflächen berücksichtigt. Die bisherigen Ackerflächen sind als Gras- und Krautflur zu 

entwickeln. Die vorhandenen Knickstrukturen bleiben erhalten und durch weitere Hecken-

neuanlagen ergänzt. Knickschutzstreifen zu den vorhandenen Knicks sind in einer Breite von 

5 Metern berücksichtigt. Somit wird die PV-Freiflächenanlage komplett eingegrünt. Damit die 

Erschließung des Teilbereiches 1 über den Teilbereich 2 erfolgen kann, ist ein Knickdurch-

bruch von ca. 10 m erforderlich. Der Strauchbewuchs ist dort lückig und der Knick in einem 

mäßig guten Zustand. Im Bereich der herzustellenden Durchfahrt steht kein Überhälter. Ein 

entsprechender Ausgleich wird erbracht. 

Die SO-Flächen sind unter und zwischen den PV-Modulen zu Extensivgrünland zu entwi-

ckeln und erhalten.  

5.3.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt nach dem Erlass „Grundsätze zur Planung von 

großflächigen Photovoltaikanlagen“, Gemeinsamer Beratungserlass des Ministeriums für In-

neres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, 

Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 01.09.2021. Eine entsprechende Bi-

lanzierung erfolgt im Umweltbericht (Kap. 7). 
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5.3.2 Artenschutz 

Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind die Artenschutzbelange des Bundesnaturschutz-

gesetzes zu berücksichtigen (§§ 44, 45 BNatSchG). Ein Bebauungsplan kann selbst nicht 

gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstoßen, sondern nur dessen Vollzug. Er 

verstößt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB, wenn bei der Beschlussfassung absehbar die 

Zugriffsverbote des § 44 unüberwindliche Hindernisse für die Verwirklichung darstellen. 

Eingriffe in Gehölze sind lediglich in geringem Umfang notwendig. Durch die Extensivierung 

der landwirtschaftlichen Nutzung sind keine unzulässigen artenschutzrechtlichen Konflikte 

zu erwarten.  

Auf die detaillierten Ausführungen im Umweltbericht wird verwiesen. 

5.4 Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt für beide Teilbereiche über einen be-

stehenden Wirtschaftsweg von der Straße „Ochsenweg“ im Osten des Plangebietes aus. 

Während der Bauphase kommt es für einen begrenzten Zeitraum zu einem erhöhten Ver-

kehrsaufkommen durch Baumaschinen und Lieferfahrzeuge. Nach der Bauphase ist ein er-

heblich erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Servicefahrzeuge für die PV-Anlage nicht zu 

erwarten. 

 

6 Ver- und Entsorgung  

Die Ver- und Entsorgung des Gebietes erfolgt über die vorhandenen Einrichtungen in der 

Gemeinde Aasbüttel. Ggf. notwendige Erweiterungen werden vorgenommen. 

Wasserhaushalt 

Es wird auf eine Flächenbilanzierung gemäß dem Erlass vom 10.10.2019 zu den „Wasser-

rechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein Teil 1: 

Mengenbewirtschaftung“ verzichtet, da es sich bei dieser Planung um eine PV-Freiflächen-

anlage handelt und es zu keinem erheblichen Versiegelungsgrad kommt. Somit ist von einem 

weitgehenden natürlichen Wasserhaushalt auszugehen.  

Das auf den Modulen, Zufahrten und Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser wird 

innerhalb des Plangebietes breitflächig versickert, da der zu erwartenden Versiegelungsgrad 

als gering einzustufen ist. Das Niederschlagswasser reichert somit weiterhin das Grundwas-

ser an. Ein Umgang mit wassergefährdeten Stoffen findet innerhalb des Plangebietes nicht 

statt. Die Errichtung von wasserbaulichen Anlagen u.a. zum Sammeln, Rückhalten, Reinigen 



Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Aasbüttel 

 

 

Seite 16 von 54                                                       PLANUNGSBÜRO OSTHOLSTEIN                                                   

oder Versickern von Niederschlagswasser ist daher nicht erforderlich. Eine Reinigung der 

Module findet nur nach Bedarf statt, bei Freiflächenanlagen in Schleswig-Holstein eher selten 

bis gar nicht, da der häufige Niederschlag die Module reinigt. Sollte es zu einer Reinigung 

kommen, wird mit enthärtetem Wasser gereinigt. Für den Betrieb einer PV-Freiflächenanlage 

ist keine Abwasserentsorgung notwendig. 

6.1 Löschwasser/Brandschutz  

Der Feuerschutz in der Gemeinde Aasbüttel wird durch die "Freiwilligen Feuerwehr“ gewähr-

leistet. Bei einer sachgemäßen Planung, Installation und Wartung sind PV-Freiflächen-anla-

gen sicher und ermöglichen generell einen effektiven abwehrenden Brandschutz. In der Re-

gel bestehen solche PV-Freiflächenanlagen aus nichtbrennbaren Gestellen, den Solarpa-

neelen und Kabelverbindungen. Als Brandlast können hier die Kabel und Teile der PV-Mo-

dule selbst angenommen werden. Zudem könnte es noch zu einem Flächen- (Wiesen)brand 

kommen. Im Rahmen des Planvollzug sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:  

− Der Zufahrtsbereich sowie evtl. innere Betriebswege sind freizuhalten, um im Brand-

fall die Anlage mittels Feuerwehrfahrzeugen ansteuern zu können.  

− Einhaltung der Verhaltensregeln bei Bränden an elektrischen Anlagen  

− Aushagerung der Fläche  
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7 Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB 

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes gem. §§ 1 (6) Nr. 7, 1a BauGB wird eine 

Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

der Planung auf das Gebiet und die Umgebung ermittelt werden. Die Gemeinde fordert die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Verfahren nach § 4 (1) Baugesetz-

buch dazu auf, Äußerungen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung abzu-

geben.  

7.1 Einleitung 

7.1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplans 

Die Gemeinde Aasbüttel plant die Erzeugung erneuerbarer Energien mittels Photovoltaikan-

lagen zu fördern. Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen soll auf einem Sonder-

gebiet mit einer Grundfläche von insgesamt ca. 10,5 ha ermöglicht werden.  

7.1.2 Für die Planung bedeutsame einschlägige Fachgesetze und Fachpläne 

Folgende bekannte einschlägige Fachgesetze betreffen das Plangebiet und treffen folgende 

Aussagen: 

 Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

BauGB § 1a Sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden (Bodenschutzklausel, 
Umwidmungssperrklausel in Be-
zug auf landwirtschaftl. Flächen, 
Waldflächen und für Wohnzwecke 
genutzte Flächen - § 1a, Abs. 2) 

Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel (§ 1a, Abs. 5) 

Ermittlung der Fläche mittels Flächen-
konzept 

Erzeugung regenerativer Energie dient 
dem Klimaschutz 

BNatSchG, 

LNatSchG: 

Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts, der Regenerationsfähigkeit, 
der nachhaltigen Nutzungsfähig-
keit der Naturgüter etc. 

Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 
Artenschutz 

BBodSchG: Nachhaltige Funktionen des Bo-
dens sichern und wiederherstellen 

Begrenzung von möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb 

WasG SH: Funktion des Wasserhaushaltes 
im Wirkungsgefüge des Natur-
haushaltes sichern 

Begrenzung der möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb, 
Regenwasserversickerung vor Ort 

WHG: Schutz der Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts, als 
Lebensgrundlage des Menschen, 
als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut 

Begrenzung der möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb, 
Regenwasserversickerung vor Ort 

LAbfWG: Förderung der Kreislaufwirtschaft 
zur Schonung der natürlichen 

In der Betriebsphase keine schädlichen 
Abfälle zu erwarten. 
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Ressourcen und Gewährleistung 
der umweltverträglichen Beseiti-
gung von Abfällen 

BImSchG: Ausschluss schädlicher Umwelt-
auswirkungen 

Keine schädlichen Umweltauswirkungen 
zu erwarten. 

DSchG: Bewahrung von Denkmälern Keine Tiefbauarbeiten in den entspre-
chenden Bereichen, um den Eingriff in 
den Boden und das Denkmal zu verhin-
dern oder entsprechenden archäologi-
sche Voruntersuchungen 

 

Folgende bekannte Fachpläne betreffen das Plangebiet und treffen folgende Aussagen: 

 Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

Landesentwick-

lungsplan (LEP) 

Entwicklungsraum für Tourismus 
und Erholung  

Vorbehaltsraum für Natur und 
Landschaft 

Weitere Erholungs- und Landschaftsflä-
chen in der direkten Umgebung werden 
nicht negativ beeinflusst 

Regionalplan 

(REP) 

Gebiet mit besonderer Bedeutung 
für Tourismus und Erholung 

Gebiet mit besonderer Bedeutung 
für den Grundwasserschutz 

Weitere Erholungsflächen in der direk-
ten Umgebung werden nicht negativ be-
einflusst 

Keine Düngeeinwirkungen mehr 

Landschaftsrah-

menplan (LRP) 

Keine Aussagen das Plangebiet 
betreffend 

- 

Landschaftsplan: liegt nicht vor - 

Lärmminderungs-

plan (LMP) oder 

Lärmaktionsplan 

liegt nicht vor - 

Luftreinhalteplan liegt nicht vor - 

Sonstige städte-

bauliche Pläne 

mit Umweltbezug 

- - 

 

Der Landesentwicklungsplan und der Regionalplan weisen auf die Lage der Vorhabenfläche 

im Schwerpunktgebiet für Tourismus und Erholung hin. Da von der PV-Anlage jedoch keine 

schädlichen Emissionen ausgehen und negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

durch eine vollständige Eingrünung vermieden werden, ist eine Beeinträchtigung weiterer 

umliegender Erholungsflächen und des Tourismus nicht zu erwarten. Zudem ist die direkte 
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Erholungsfunktion der Vorhabenfläche durch ihre ackerbauliche als eher gering einzuschät-

zen.  

Aus dem Regionalplan geht außerdem hervor, dass die Vorhabenfläche in einem Gebiet mit 

besonderer Bedeutung für den Grundwasserschutz liegt. Die Nutzung der Fläche für Photo-

voltaik gefährdet jedoch die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung nicht, sondern 

trägt stattdessen sogar zur Minderung von negativen Einflüssen durch nicht mehr durchge-

führte Düngung bei.  

Folgende bekannte Schutz- oder Risikogebiete betreffen das Plangebiet: 

Gebietsart Abstand in m 

Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG) nicht betroffen 

Nationalparke, Naturmonumente (§ 24 BNatSchG)  nicht betroffen 

Biosphärenreservat (§ 25 BNatSchG) nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG) nicht betroffen 

Naturparke (§27 BNatSchG) nicht betroffen 

Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) nicht betroffen 

Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) nicht betroffen 

Natura 2000 - Gebiete 
nicht betroffen 

 

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG./ § 21 LNatSchG) 
Knickstrukturen im und um das  

Plangebiet 
 

Wald (§ 2 LWaldG) 
TB 1 grenzt im Norden und teilw. Os-

ten an eine Waldfläche  

Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellenschutzge-
biete (§ 53 WHG), Risikogebiete (§ 73 WHG), Über-
schwemmungsgebiete (§ 76 WHG) 

nicht betroffen 

Denkmale oder archäologische Interessensgebiete 
Fläche grenzt an archäologisches  

Interessensgebiet Nr.4,  
nicht direkt betroffen 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Schutzgebieten gemäß § 32 BNatSchG. Das 

Plangebiet grenzt an Waldflächen an, entsprechende Abstände (30 m Waldabstand) werden 

in der Planung eingehalten. Im Plangebiet selbst und an den Rändern sind gesetzlich ge-

schützte Biotope (Knicks) vorhanden. Für die Zufahrt zum Teilbereich 1 ist ein Knickdurch-

bruch notwendig. Der von den Erschließungsmaßnahmen betroffene Knickabschnitt ist mit 

Überhältern (Stiel-Eichen, Stammdurchmesser 30-50 cm) bestanden. Der Strauchbewuchs 

ist lückig und der Knick in einem mäßig guten Zustand. Im Bereich der herzustellenden 

Durchfahrt steht kein Überhälter. Ein entsprechender Ausgleich wird erbracht.  



Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Aasbüttel 

 

 

Seite 20 von 54                                                       PLANUNGSBÜRO OSTHOLSTEIN                                                   

7.1.3 Prüfung der betroffenen Belange 

Die Prüfung der betroffenen Belange erfolgt anhand der Vorgaben des § 1 (6) Nr. 7 BauGB. 

Die Bauleitplanung ist eine Angebotsplanung, so dass objektbezogene Angaben insbeson-

dere zum Umgang mit Emissionen, Energie, Abwässern und Abfällen in der Regel beim Auf-

stellungsverfahren nicht vorliegen. Die Umweltprüfung kann zu diesen Belangen daher nur 

allgemeine Aussagen treffen. 

a) Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Erheblich betroffen, da Eingriffe nach § 14 BNatSchG vorbereitet werden.  

b) Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG 

Nicht betroffen, da die o. g. genannten Schutzgebiete nicht berührt werden. Daher wird dieser 

Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

Nicht betroffen, da für den Menschen im Zusammenhang mit der angestrebten Planung keine 

erheblichen Auswirkungen auf die Aspekte Wohnen, Wohnumfeld, Erholung, Gesundheit 

und Wohnbefinden zu erwarten sind. Schützenswerte Nutzungen sind derzeit im Plangebiet 

nicht vorhanden.  

Derzeit gehen vom Plangebiet Auswirkungen einer ordnungsgemäß betriebenen Landwirt-

schaft aus (Lärm/Staub). Von den Photovoltaikmodulen gehen keine erheblichen betriebs-

bedingten Lärmemissionen aus. Von den Trafogebäuden ist mit örtlich begrenzten, geringen 

Lärmemissionen zu rechnen. Baubedingte Auswirkungen wie ein erhöhtes Verkehrsaufkom-

men durch den Baustellenverkehr sowie Lärm- und Staubemissionen treten nur einem be-

grenzten Zeitraum von wenigen Wochen auf.  

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Es wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies un-

verzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzutei-

len. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Be-

sitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort 

liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund 

geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach 

Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zu-

stand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten 
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geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit 

der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.  

Wird im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen, sind gem. § 14 DSchG 

archäologische Vor- und ggf. weitere Folgeuntersuchungen erforderlich. Eine Erheblichkeit 

bei Beachtung der Hinweise wird nicht angenommen. Daher wird dieser Belang nicht weiter 

untersucht.  

e) Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern 

Nicht betroffen, da keine erheblichen Emissionen zu erwarten sind. Der sachgerechte Um-

gang mit Abfällen und ihre umweltschonende Beseitigung und Verwertung wird durch ent-

sprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt.  

f) Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 

Nicht betroffen, da es sich bei dem Vorhaben um die Erzeugung erneuerbarer Energien in 

Form von Photovoltaik handelt.  

g) Die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Von den vorhandenen Knicks und Baumbeständen wird der erforderliche Abstand gehalten 

und diese sollen erhalten bleiben. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter unter-

sucht.  

h) Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgeleg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

Nicht betroffen, da keine erheblichen Emissionen zu erwarten sind.  

i) Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a bis d 

Wesentliche Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Belanggruppen sind 

nicht erkennbar, es sind ohnehin nur die Belange a) „Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-

schaft und die biologische Vielfalt“ überhaupt betroffen. Von einer Erheblichkeit wird daher 

nicht ausgegangen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 
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j) Unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-
kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach 
den Buchstaben a bis d und i 

Die nach dieser Bauleitplanung zulässigen Vorhaben verursachen keine schweren Unfälle 

oder Katastrophen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

7.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen die in 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden 

Erhebliche Umweltauswirkungen sind in der Umweltprüfung nur für die Belange a) „Die Aus-

wirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt“ zu erwarten. Die folgenden 

Ausführungen beschränken sich daher auf diese Aspekte.  

7.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-

stands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, 

die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden: 

a) Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Tiere 

Im August 2023 wurde zur Erfassung artenschutzrechtlich relevanter Tierarten ein Arten-

schutzgutachten erstellt (Anlage 3: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Bioplan PartG, Groß-

harrie, Oktober 2023). Zu dieser Beurteilung erfolgte eine umfangreiche Auswertung vorhan-

dener Daten sowie gezielte Geländeuntersuchungen vor Ort. 

Insgesamt ist das Brutvogelrepertoire des Untersuchungsgebietes gemessen an der Größe 

als durchschnittlich artenreich zu bezeichnen. Die Revierzentren bzw. Brutplätze der wertge-

benden Arten liegen, mit Ausnahme eines Reviers des Baumpiepers, außerhalb der Planflä-

che an sich. Die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen der eigentlichen Planfläche bieten 

für anspruchsvollere oder seltene Arten keine geeigneten Lebensräume. Lediglich im Bereich 

der gut ausgeprägten Knicks sowie der Gehölze finden Bodenbrüter oder Gehölzbrüter ge-

eignete Bedingungen vor. 

Der Star ist von dem geplanten Vorhaben nicht betroffen, da das Revier zwar im Untersu-

chungsradius von 50 m zur Vorhabengrenze liegt, jedoch von der Planung nicht direkt be-

troffen ist. Seine Nahrungsflächen liegen nicht innerhalb des Untersuchungsgebietes. Dar-

über hinaus wir der Star nach der Vorhabenumsetzung aufgrund der entstehenden Grün-

streifen eher davon profitieren, da sich zusätzliche Nahrungshabitate für diese Art ergeben. 
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Gleiches gilt auch für den an der östlichen Untersuchungsgebietsgrenze nachgewiesenen 

Grünspecht. 

Für den dokumentierten Seeadler ist eine Betroffenheit ebenfalls auszuschließen, da sich 

der Brutplatz in ausreichender Entfernung zum Plangebiet befindet und durch die abschir-

mende Wirkung der Gehölzbestände nicht mit einer Störung durch die Arbeiten zu rechnen 

ist. Darüber hinaus bieten weder die momentan intensiv bewirtschafteten Ackerflächen noch 

die nach Umsetzung des Vorhabens entstehenden Flächen für den Seeadler ein geeignetes 

Nahrungshabitat.  

Für die in einigem Abstand zur Planfläche vorkommenden Greifvögel Rotmilan, Mäusebus-

sard, Habicht und Uhu sind Beeinträchtigungen durchaus denkbar, zumal die überplante 

Freifläche mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den regelmäßig genutzten Nahrungshabitaten der 

Arten zählt. Nach gutachterlicher Einzelart-Betrachtung werden allerdings bei keiner dieser 

genannten Arten Schädigungs- oder Störungstatbestände durch das Vorhaben ausgelöst 

und die Funktion der Lebens- und Fortpflanzungsstätte bleibt im räumlichen Zusammenhang 

erhalten. Dies ist unter anderem damit zu begründen, dass die jeweiligen Brutplätze bzw. 

Kern-Reviere außerhalb der Planfläche liegen und die zu erwartende Störungsintensität nach 

gutachterlicher Einschätzung nicht zu einer relevanten Störung führen wird. Gleichzeitig ist 

nicht mit einem Verlust an essenziellen Nahrungsflächen zu rechnen. Stattdessen könnte 

das Nahrungsangebot für diese Arten im Vergleich zur derzeitigen intensiven agrarwirtschaft-

lichen Nutzung eher sogar ansteigen, zudem können Teile des geplanten Solarparks für An-

sitzjäger (Mäusebussard, Uhu, Habicht) als Sitzwarte dienen. 

Im Falle der Bodenbrüter kann es zu Tötungen sowie zur Zerstörung von Nestern und Gele-

gen kommen, wenn die Arbeiten zur Baufeldfreimachung, Anlagenerrichtung etc. während 

der Brutzeit der betroffenen Arten ausgeführt werden. Außerdem kann es zu Störungen kom-

men.  

Die Gilden der Gehölzbrüter (Gehölz-Freibrüter, Höhlen- und Nischenbrüter) sind dann einer 

direkten Gefährdung im Sinne von Individuenverlusten durch Tötung ausgesetzt, wenn im 

Zuge des Zufahrtausbaus Gehölze abgängig sind. Auch wenn nicht in den bestehenden Ge-

hölzbestand eingegriffen wird, sind hier theoretisch relevante Störungen möglich, wenn die 

Arbeiten während der Brutzeit der betroffenen Arten ausgeführt werden. 

Die Datenrecherche ergab keine Nachweise auf Fledermausvorkommen im näheren Umfeld 

(Rechercheradius 1.000 m) des Plangebietes oder gar in diesem selbst. Gegenwärtig ge-

nutzte Quartiere von residenten Populationen in der Umgebung sind jedoch nicht auszu-

schließen. Die überplanten, z.Zt. intensiv bewirtschafteten Ackerstandorte stellen für Fleder-

mäuse allerdings nur sehr bedingt geeignete Nahrungshabitate dar, von einer tiefergehenden 
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ökologischen Wertigkeit der Flächen für die Tiere kann nicht ausgegangen werden. Aller Vo-

raussicht nach werden sich nach Planungsumsetzung durch die dann extensive Bewirtschaf-

tung der Flächen die Habitatbedingungen für Fledermäuse verbessern. Da zudem keine Ge-

hölze überplant werden bzw. vom Vorhaben betroffen sind, kann eine Betroffenheit der 

Gruppe der Fledermäuse im Vorwege sicher ausgeschlossen werden. 

Für das Plangebiet liegen keine Nachweise zum Vorkommen der Haselmaus im Zeitraum 

2003 bis 2017 vor. Folglich ist ein Vorkommen der Haselmaus im Untersuchungsgebiet sehr 

unwahrscheinlich, jedoch nicht gänzlich auszuschließen. Da keine großen Eingriffe in Ge-

hölze geplant, sondern vielmehr alle Knicks, bis auf einen Durchbruch von ca. 10 m erhalten 

bleiben, sind keine negativen Beeinträchtigungen der Art zu erwarten. 

Aufgrund der Kenntnisse der aktuellen Verbreitungssituation und der Habitatansprüche des 

Fischotters kann hinsichtlich der fehlenden Attraktivität des Untersuchungsgebietes bzw. 

auch dessen näheren Umfeldes ein Vorkommen des Fischotters im Einwirkungsbereich des 

Vorhabens ausgeschlossen werden. 

Im Umfeld des Untersuchungsgebietes ist ein Nachweis des Laubfrosches aus dem Jahr 

2012 vorhanden. Dieser befindet sich in etwas mehr als 270 m Entfernung zum Vorhaben-

gebiet. Im Eingriffsbereich und dessen direkter Umgebung befinden sich allerdings keine 

Gewässer mit einem hohen Potenzial für Amphibien des Anhang IV der FFH-RL, sodass 

aufgrund der geringen Habitateignung nicht mit einer erhöhten Relevanz des Untersuchungs-

gebietes als Landlebensraum für Amphibien zu rechnen ist. Weitere Hinweise für Vorkom-

men von artenschutzrechtlichen Amphibien- oder Reptilienarten im Raum finden sich nicht. 

Eine Prüfrelevanz kann folglich nicht festgestellt werden. 

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-RL sind nicht zu erwarten, da diese ein abweichendes 

Verbreitungsbild oder sehr spezielle Habitatansprüche haben, die im Einwirkbereich des Vor-

habens nicht erfüllt werden. 

Für Insekten (z.B. Tagfalter und Heuschrecken) stellen die Ackerflächen einen schlechten 

Lebensraum dar, sodass wenige Arten zu erwarten sind. Zwischen und unter den PV-Modu-

len wird aufgrund der Verschattung eine Grasdecke prognostiziert. Die angesäten Flächen 

werden nur extensiv genutzt, weshalb von einer ungestörten Entwicklung ausgegangen wird. 

Dadurch wird ein attraktiver Lebensraum für die Insekten geschaffen.  Die Errichtung und der 

Betrieb von PV-Freiflächenanlagen weisen keine negativen Auswirkungen auf die Gruppe 

der Insekten auf. 
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Pflanzen 

Anhand von Kartierungen sowie Luftbildauswertungen und unter Einbezug der Daten aus der 

landesweiten Biotopkartierung SH (LLUR) erfolgte eine Aufnahme des Biotoptypenbestan-

des (Biotoptypenkartierung, Planungsbüro Ostholstein, Bad Schwartau in Zusammenarbeit 

mit Bioplan PartG, Großharrie, Oktober 2023). Verwendet werden die Biotopkürzel in Anleh-

nung an die Kartieranleitung und den Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schles-

wig-Holstein (LfU, Stand April 2023). 
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Abb.: Ausschnitt Biotoptypenkartierung – Plangebiet und Umgebung, maßstabslos (Bioplan PartG 2023) 

Die vorangestellte Abbildung zeigt die Biotoptypen auf der Vorhabenfläche und im näheren 

Umfeld. Nachfolgend wird der Biotoptypenbestand zusammenfassend erläutert. Der Bericht 
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inklusive der Abbildung sowie Bestandsfotos ist der Begründung im Detail als separate An-

lage beigefügt. 

Acker- und Gartenbauflächen, Grünland 

Das Plangebiet und angrenzende Ackerschläge unterliegen als Intensivacker (AAy) einer re-

gelmäßigen starken Nutzung. Außerhalb des Plangebietes grenzen im Westen sowie klein-

flächig im Süden und insbesondere östlich des Ochsenweges mäßig artenreiche Wirtschafts-

grünlandflächen (GYy) an. Das Grünland östlich des Ochsenweges wird als Pferdeweide 

genutzt und war zum Zeitpunkt der Kartierung intensiv beweidet. Aufgrund ihrer Artenvertei-

lung ist diese Grünlandfläche teilweise als artenreiches mesophiles Grünland frischer Stand-

orte (GWm) einzuordnen. 

Knicks, Feldhecken, Gehölze und sonstige Baumstrukturen 

Östlich des Ochsenweges befindet sich ein etwa 2 m hoher Hang an der Straßenbankette, 

der in der Baumschicht mit Stiel-Eichen (Quercus robur) bewachsen ist. Vor kurzem wurden 

mehrere Bäume (ebenfalls Stiel-Eichen) gefällt. In der Strauch- und Krautschicht hat sich 

eine Sonstige Ruderalflur entwickelt. Dieser Bereich ist als sonstiges heimisches Laubgehölz 

(HEy) über sonstiger Ruderalfur (RHy) bestimmt. 

In der Verlängerung eines breiten Knicks entlang des Ochsenweges ist in der südöstlichen 

Plangebietsecke ein etwa 10 m breites sonstiges Feldgehölz (HGy) aufgewachsen. 

An der nordöstlichen Grenze des Plangebietes verläuft zwischen zwei Ackerschlägen ein 

stark degenerierter Wall (HWo), der von einer Grasflur bewachsen ist. Am nördlichen und 

am südlichen Ende kommen vereinzelt Bäume vor. 

Am südlichen Rand des Waldgebietes befindet sich im Bereich einer Abgrabung ein Knick 

am Waldrand (HWw). 

Typische Knicks (HWy) finden sich rund um das Plangebiet und fassen dieses weitestgehend 

ein. Die Ausprägungen dieser Knicks sind sehr unterschiedlich in ihrem Arteninventar und in 

ihrer Bewuchsdichte. In der Planung ist ein Knickdurchbruch von ca. 10 m vorgesehen. Der 

von den Erschließungsmaßnahmen betroffene Knickabschnitt ist mit Überhältern (Stiel-Ei-

chen, Stammdurchmesser 30-50 cm) bestanden. Der Strauchbewuchs ist lückig und der 

Knick in einem mäßig guten Zustand. Im Bereich der herzustellenden Durchfahrt steht kein 

Überhälter. 
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Wald 

Ein kleinflächiger Mischwald (WFm) befindet sich östlich des Ochsenweges und nördlich der 

Ortschaft Aasbüttel. 

Die Nordwestgrenze des Plangebietes bildet ein dicht bewachsener Nadelholzforst (WFn) 

mit einer Monokultur aus Fichten. 

Am Rand des ausgedehnten Fichtenwaldes befindet sich ein kleinflächiger Buchenbestand 

aus mittelalten Rot-Buchen bzw. Drahtschmielen-Buchenwald (WLa) vor.  

Sonstige kleinflächige Laubwälder (WLy) mit einem dichten, jungen Bewuchs befinden sich 

südwestlich und östlich des Plangebietes. 

Ruderalfluren 

Ruderale Grasfluren (RHg) treten als nicht bearbeitete Restflächen am Rand des Ackers 

oder auf einem Randstreifen zwischen zwei Ackerflächen auf. Letzterer ist als Knickwall ohne 

Gehölzbewuchs (siehe HWo) anzusprechen. 

Dominanter Brombeeraufwuchs (Rhr) findet sich in einem Feldgehölz an der südöstlichen 

Grenze des Plangebietes. 

Sonstige Ruderalflächen (RHy) befinden sich an einem vor Kurzem stark ausgelichteten 

Laubgehölz an der Straßenböschung östlich des Ochsenweges. 

Weitere Biotope 

Im Zusammenhang mit den Siedlungsbereichen kommen weitere Biotope vor. Dabei handelt 

es sich um (Haus-)Gärten mit einfacher Struktur und geringem Laubholzanteil (SGo), Bebau-

ung im Außenbereich (SDy), Straßenbegleitgrün (SVe/SVo) und unterschiedlich stark ver-

siegelte Verkehrsflächen (SVp/SVu/SVs) 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

In Schleswig-Holstein sind grundsätzlich drei Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richt-

linie zu erwarten: 

Froschkraut (Luronium natans) 

Kriechender Sellerie (Apium repens) 

Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) 
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Alle drei Arten sind an feuchte bis zeitweise überschwemmte Lebensbereiche gebunden, 

Froschkraut und Kriechender Sellerie sind Pionierpflanzen und benötigen offene Böden oder 

Störstellen. Ein Vorkommen aller drei Arten im Vorhabengebiet ist nicht zu erwarten. 

 

Fläche und Boden  

Die Flächen des Plangebietes sind überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzte Acker-

flächen. Die Topografie des ersten Teilbereiche ist überwiegend flach, im Teilbereich 2 fällt 

das Gelände von Osten nach Westen hin ab. Die Flächen sind teilweise mit Knickstrukturen 

oder Feldgehölzen abgegrenzt. Entlang des Wirtschaftsweges, der das Plangebiet nach Sü-

den hin begrenzt, befindet sich eine Allee. 

Gemäß der Bodenübersichtskarte 1:250.000 (Landwirtschafts- und Umweltatlas) im gesam-

ten Plangebiet um podsolierte Braunerde aus Geschiebedecksand über Geschiebesand. Die 

Böden des Plangebietes sind durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung in ihrer Natür-

lichkeit überformt. Altablagerungen bzw. Altstandorte sind im Bereich des Vorhabengebietes 

nicht bekannt. 

Angrenzend an das Plangebiet befinden sich weitere landwirtschaftlich genutzte Ackerflä-

chen an. Die aus einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Im-

missionen (Lärm, Gerüche, Staub) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken.  

Wasser 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Die Fläche liegt in ei-

nem Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grundwasserschutz. Durch die intensive land-

wirtschaftliche Nutzung besteht allerdings bereits eine Vorbelastung des Schutzgutes Was-

ser im Plangebiet, die durch die PV-Anlage nicht verstärkt werden würde. Somit steht die 

Nutzung der Fläche für Photovoltaik dem Grundwasserschutz nicht entgegen. 

Luft, Klima 

Das Klima Schleswig-Holsteins gehört zu dem kühlgemäßigten subozeanischen Bereich. 

Charakteristisch sind die vorherrschenden Westwinde, verhältnismäßig hohe Winter- und 

niedrige Sommertemperaturen, geringe jährliche und tägliche Temperaturschwankungen, 

hohe Luftfeuchtigkeit und starke Winde.  

Insgesamt ist von unbelasteten klimatischen Verhältnissen auszugehen. 

Landschaft 

Das Landschaftsbild wird großräumig von intensiv genutzten Ackerflächen und strukturge-

benden Knickflächen geprägt.  
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Die Teilbereiche selbst stellen sich als intensiv genutzte Ackerflächen dar, die bereits teil-

weise durch Baumreihen sowie Feldgehölze und Knickstrukturen eingefasst werden. Beste-

hende Lücken werden durch weitere Heckenanpflanzungen geschlossen.  

Die Bebauung südlich des Plangebietes orientiert sich zur Erschließung nach Süden, sodass 

hier bei der zusätzlichen Eingrünung kaum von einer Beeinträchtigung der Wohnbebauung 

ausgegangen werden kann. 

Biologische Vielfalt, Wirkungsgefüge 

Im Vorhabengebiet sind kaum kleinteilige Strukturen vorhanden, daher ist aufgrund der zu-

sätzlich intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche von einer durchschnittlichen bio-

logischen Vielfalt innerhalb des Plangebietes auszugehen.  

Innerhalb des betrachteten Landschaftsraumes kann aufgrund der vorhandenen Ökosys-

teme und der kontinuierlichen anthropogenen Beeinflussung von einem relativ stabilen Wir-

kungsgefüge ausgegangen werden.  

7.2.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung verbleibt es voraussichtlich bei den bisherigen Nutzun-

gen als intensiv ackerbaulich genutzte Fläche. Es wird weiterhin zu Stoffeinträgen (Dünge- 

und Pflanzenschutzmittel) kommen.  

7.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung  

Die derzeitige Nutzung der Vorhabenfläche als Intensivacker entfällt. In Teilbereichen kommt 

es kleinflächig zu Teilversiegelungen und Versiegelungen, auf allen anderen Flächen wird 

extensiv genutztes Grünland entwickelt. Wie auf den nicht überdachten Flächen wird sich 

unter den PV-Modulen eine standortangepasste Flora einstellen. Stoffeinträge in die Umge-

bung z.B. in das Biotopverbundsystem durch die ordnungsgemäß betriebene Landwirtschaft 

auf der Vorhabenfläche entfällt. Erhebliche Emissionen von Schadstoffen, Erschütterungen, 

Lärm, Licht und Strahlung sind in der Betriebsphase der PV-Anlagen nicht zu erwarten. Die 

Erzeugung von regenerativer Energie stellt langfristig eine Verbesserung für die Schutzgüter 

Klima und Luft dar.  

Die schutzgutbezogene Prognose der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen erfolgt nach 

einem einheitlichen Prüfschema in tabellarischer Form. 

Verwendete Symbole: 
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 -- – für die vorliegende Planung nicht zutreffend bzw. nicht relevant 

 X – keine Beeinträchtigungen 

 G – geringe Beeinträchtigungen 

 E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

Soweit sich erhebliche Beeinträchtigungen ergeben, werden Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verminderung oder Kompensation erforderlich. Diese sind in Kapitel 7.2.4 beschrieben. 

a) Auswirkungen auf Tiere (1), Pflanzen (2), Fläche und Boden (3), (4), Luft und Klima 
(5) und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen (6) sowie die Landschaft und die biologi-
sche Vielfalt (7) 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhanden-
seins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
sind zu erwarten, bei Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften jedoch nur vorübergehend für die Dauer 
der Bauphase und nicht erheblich 

- die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden 
nicht verletzt – siehe unter der Tabelle stehende Aus-
führungen zum europäischen Artenschutz gemäß § 44 
BNatSchG 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G G 

- geringe baubedingte Verringerung der bodenbelebten 
Flächen und Lebensraumhabitate durch Versiegelung  

- durch die Einzäunung des Geländes kommt es zu ei-
nem Lebensraumentzug für Mittel- und Großsäuger.  

- langfristige Entwicklung differenzierter Lebensräume 
durch Überschirmung (z.B. aufgrund von unterschied-
lich starker Verschattung und Austrocknung der Flä-
chen unter den Modulen) 

- mittelfristige Schaffung neuer Lebensräume durch die 
Entwicklung von Extensivgrünland auf der Vorhaben-
fläche 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und bei Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften nicht erheblich 

- betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Tiere nicht zu erwarten 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 

-- --  
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit direkten oder etwaigen indirekten Aus-
wirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete ist 
nicht zu erwarten 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- anlagebedingte Erwärmung der Moduloberflächen bei 
längerer Sonnenexposition, beschattete Bereiche unter 
den Modulen weisen geringere Temperaturen auf. 
Dadurch Bildung eines eigenen, begrenzten Mikrokli-
mas im direkten Anlagenumfeld und Entwicklung ent-
sprechend angepasster Lebensräume. 

- keine besondere klimatische Funktion auf die Umge-
bung 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

Europäischer Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

▪ wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  

▪ wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

▪ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
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Die Funktion der Lebens- und Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang bleibt bei 

Einhaltung der Maßnahmen (Kap. 7.2.4) für die Gilde der Bodenbrüter und die Gilde der 

Gehölzbrüter erhalten, es werden keine Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) Nr.3 BNatSchG 

ausgelöst.  

Für weitere Arten konnte eine relevante Betroffenheit durch das Vorhaben bereits im Vorfeld 

(Artenschutzbeitrag 2023) ausgeschlossen werden. 

Die im Rahmen der Bauleitplanung durchgeführte Prüfung zur artenschutzrechtlichen Ver-

träglichkeit der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwen-

denden artenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (2) - Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
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ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

E X 

- keine baubedingten Auswirkungen durch Baufeldräu-
mung und Baustellenbetrieb zu erwarten, da nur inten-
siv landwirtschaftlich genutzte Flächen betroffen sind 

- aufgrund der Mindesthöhe der Module über Grund er-
halten durch Streulicht alle Bereiche unter den Modulen 
ausreichend Streulicht, so dass sich eine dauerhafte 
Pflanzendecke einstellen kann (GfN 2007) 

- betriebsbedingte Auswirkungen: durch geplante Ent-
wicklung von Extensivgrünland ist mittel- und langfristig 
eine Verbesserung des Arteninventars zu erwarten  

- fast vollständige Erhaltung vorhandener Gehölze bis 
auf einen Knickdurchbruch von ca. 10 m 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G X 

- baubedingter, kleinflächiger Verlust von Vegetations-
standorten durch Versiegelung (Trafo- und Übergabe-
gebäude sowie Zufahrt) 

- die überschirmten Flächen sind nicht als versiegelte 
Flächen anzusprechen, da es zwar zu einer Reduzie-
rung des Niederschlagwasser in Teilbereichen der 
überschirmten Flächen kommt, aufgrund des großen 
Abstandes zur Bodenoberfläche aber noch ausrei-
chend Wasser für ein Bodenleben und Pflanzenwachs-
tum unterhalb der Module zur Verfügung steht (GfN 
2007) 

- mittel- und langfristig wird eine vielfältige Begrünung al-
ler baulich nicht genutzten Bereiche prognostiziert, da-
mit ist eine Verbesserung des Arteninventars zu erwar-
ten.  

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und bei Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften nicht erheblich 

- langfristig Entwicklung differenzierter Lebensräume 
durch Überschirmung (z.B. aufgrund von 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (2) - Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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unterschiedlich starker Verschattung und Austrock-
nung der Flächen unter den Modulen) 

- anlagebedingte Erwärmung der Moduloberflächen bei 
längerer Sonnenexposition, beschattete Bereiche unter 
den Modulen wiesen geringere Temperaturen auf. 
Dadurch Bildung eines eigenen, begrenzten Mikrokli-
mas im direkten Anlagenumfeld und Entwicklung ent-
sprechend angepasster Lebensräume.  

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 
 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- anlagebedingte Erwärmung der Moduloberflächen bei 
längerer Sonnenexposition, beschattete Bereiche unter 
den Modulen weisen geringere Temperaturen auf. 
Dadurch Bildung eines eigenen, begrenzten Mikrokli-
mas im direkten Anlagenumfeld und Entwicklung ent-
sprechend angepasster Arten und Lebensräume. 

- keine besondere klimatische Funktion auf die Umge-
bung 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 
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Artenschutzprüfung 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (3) - Schutzgut Fläche und Boden 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

E E 

- kurz- und mittelfristig baubedingte Auswirkungen durch 
Baustellenbetrieb zu erwarten (Bodenverdichtung, Bo-
denabtrag und -auftrag) 

- erhebliche, ständige Auswirkungen sind Voll- und Teil-
versiegelungen des Bodens im Bereich der Pfosten 
und der Trafohäuschen 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

E E 

- baubedingte kurzfristige Verringerung der bodenbeleb-
ten Flächen und Lebensraumhabitate im Baustellenbe-
trieb in Fahrbereichen. Diese werden temporär z.B. mit 
Stahlplatten befestigt 

- Voll- und Teilversiegelung im Bereich der Trafo- und 
Übergabegebäude schränken natürliche Ressourcen 
(Bodenatmung, Grundwasserneubildung, Boden als 
Lebensraum für Flora und Fauna) dauerhaft ein 

- anlagebedingte Überschirmung der Bodenfläche führt 
zu Beschattung des Bodens unterhalb der Module und 
zu einer Ableitung des Niederschlags, so dass sich Be-
reiche mit deutlich höheren Niederschlagsereignissen 
in Traufbereichen den trockeneren Bereichen unterhalb 
der Module abwechseln 

 - Auswirkungen durch Verschattung: durch die Mindest-
höhe der Module steht durch das einfallende Streulicht 
in allen Bereichen unter den Modulen ausreichend 
Licht für die pflanzliche Primärproduktion zur Verfü-
gung 

- Auswirkungen durch Veränderung der Niederschläge 
unterhalb der Module: durch die Überschirmung des 
Bodens wird der Niederschlag unter den Modulen re-
duziert. Dies kann zu oberflächigem Austrocknen des 
Bodens führen. Die unteren Bodenschichten werden 
durch Kapillarkräfte des Bodens weiter mit Wasser ver-
sorgt, so dass sich eine durchgehende Vegetations-
schicht ausbilden wird.  

- Erosion: da langfristig eine extensive Grünlandnutzung 
und Beweidung der Flächen durch Schafe unter den in-
stallierten Modulen geplant ist, sind erhebliche Boden-
erosionen nach Bildung einer geschlossenen Vegetati-
onsdecke nicht zu erwarten, zumal die besonders hän-
gigen Bereiche von der Überstellung mit PV-Anlagen 
freigehalten werden. Der Standort weist darüber hinaus 
keine besondere Erosionsempfindlichkeit auf. 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (3) - Schutzgut Fläche und Boden 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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- durch die Entwicklung von Extensivgrünland auf einem 
Intensivacker unterbleiben künftig Einträge von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln in den Boden 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

-- -- 

 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten, da ge-
ringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt sind 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- anlagebedingt beschattete Bereiche unter den Modulen 
weisen geringere Temperaturen als die Oberfläche der 
Module auf. Durch Bildung eines eigenen, begrenzten 
Mikroklimas im direkten Anlageumfeld 

- keine besondere klimatische Funktion auf die Umge-
bung 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

  



 Stand: 30.10.2023 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (4) - Schutzgut Wasser 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e
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s
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aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

E E 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, bei Beachtung der einschlägigen Vorschrif-
ten jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich 

- ständige erhebliche Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt durch Vollversieglungen des Bodens nur im 
Bereich der Trafogebäude und durch Teilversiegelung 
im Bereich der Zufahrt 

- Versickerung des anfallenden Niederschlags vor Ort 
- mittel- und langfristige Verbesserung des Schutzgutes 

Wasser durch dauerhafte Begrünung und Extensivie-
rung der Fläche (kein Eintrag mehr von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln und kein Umbruch der Boden-
narbe) 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist E E 

- Vollversiegelungen im Bereich der Trafogebäude 
schränken natürliche Ressourcen in diesem Bereich 
dauerhaft ein und stellen einen ständigen, erheblichen 
Eingriff in das Boden-Wasser-Regime dar, solange die 
Versieglungen bestehen 

- Versickerung des anfallenden Niederschlags vor Ort, 
dadurch kein Entzug der Ressource Wasser für die Flä-
che 

- mittel- und langfristige Verbesserung des Schutzgutes 
Wasser durch dauerhafte Begrünung und Extensivie-
rung der Fläche (kein Eintrag mehr von Dünge- und 
Pflanzenmitteln und kein Umbruch der Bodennarbe) 
und damit dauerhafte Verbesserung des Boden-Was-
ser-Regimes 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

-- -- 

 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten, anfal-
lende Niederschläge werden vor Ort versickert 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der 

X X 
- erhebliche Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit, das 

Niederschlagsfeld und die Nebelbildung sind nicht zu 
erwarten. Die überplante Fläche und die damit 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (4) - Schutzgut Wasser 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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Treibhausgasemissionen) und 
der Anfälligkeit der gepl. Vorha-
ben gegenüber den Folgen des 
Klimawandels 

verbundenen Wirkungen sind zu gering, um signifi-
kante Auswirkungen zu generieren 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (5) - Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

X X 

- anlagebedingte Erwärmung der Moduloberflächen bei 
längeren Sonnenexposition, beschattete Bereiche un-
ter den Modulen weisen tagsüber geringere Tempera-
turen auf – dadurch Bildung eines eigenen, begrenzten 
Mikroklimas im direkten Anlageumfeld 

- keine besondere klimatische Funktion auf die Umge-
bung 

- Photovoltaikanlagen tragen maßgeblich zur Stromver-
sorgung bei und produzieren brennstoffunabhängigen 
Strom – damit leisten sie einen Beitrag zum Klima-
schutz 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

X X 

- baubedingte Auswirkungen sind bei Planung und Aus-
führung nach dem Stand der Technik nicht zu erwarten  

- als betriebsbedingte Auswirkungen sind kleinklimati-
sche Veränderungen durch Beschattung unter den Mo-
dulen sowie Besonnung und Erwärmung der Modul-
oberflächen zu nennen – dadurch Bildung eines eige-
nen, begrenzten Mikroklimas im direkten Anlagenum-
feld und Entwicklung entsprechend angepasster Arten 
und Lebensräume 

- in der Gesamtschau ergibt sich eine langfristige Ver-
besserung des Schutzgutes Luft und Klima durch dau-
erhafte Begrünung und Extensivierung der Fläche 



 Stand: 30.10.2023 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (5) - Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
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cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten (kleinräumige Luftverschmutzungen durch 
den Betrieb von Baumaschinen, witterungsbedingte 
Staubbelastungen), jedoch nur vorübergehend für die 
Dauer der Bauphase und bei Beachtung der einschlä-
gigen Vorschriften und aufgrund der Kleinräumigkeit 
nur kurzfristig 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten, da ge-
ringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt sind 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X G 

- die veränderte Wärmeabstrahlung auf der PV-Fläche 
hat eine verminderte Kaltluftproduktion zur Folge. Da 
auf der Vorhabenfläche keine klimarelevanten Kaltluft-
produktionen stattfinden, welche eine klimatische Aus-
gleichsfunktion in der Umgebung erfüllen, sind erhebli-
che Auswirkungen auf das Klima nicht zu erwarten 

- Photovoltaikanlagen tragen maßgeblich zur Stromver-
sorgung bei und produzieren brennstoffunabhängigen 
Strom – damit leisten sie einen Beitrag zum Klima-
schutz 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (6) - Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern a (1) bis a (5) 

Die zunächst aus methodischen Gründen isoliert zu betrachtenden Schutzgüter Tiere und Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima stehen in einem komplexen Wirkungsgefüge zueinander. 
Eingriffe auf einen Umweltbelang können direkt oder indirekt Auswirkungen für ein anderes Schutz-
gut nach sich ziehen. Dabei sind die Wechselwirkungen untereinander unterschiedlich stark ausge-
prägt. Die folgende Beziehungsmatrix stellt unabhängig vom konkreten Vorhaben grundsätzlich die 
Intensität der Wechselwirkungen einzelner Schutzgüter zueinander dar. 

von → 
Wechselwirkun-
gen zwischen 
den Schutzgü-

tern 

 ↓ auf 

Tieren Pflanzen 
Fläche/ 

Boden 
Wasser Luft/Klima 

Tiere 
Populations- 
dynamik, 
Nahrungskette 

Nahrung,  
Sauerstoff,  
Lebensraum 

Lebensgrundlage, 
Lebensraum 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Pflanzen 
Fraß, Tritt,  
Düngung,  
Bestäubung, Ver-
breitung 

Konkurrenzverhal-
ten,  
Vergesellschaf-
tung 

Lebensraum, 
Nähr- und Schad-
stoffquelle 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Wuchs- und 
Umfeldbedin-
gungen 

Fläche / Bo-

den 

Düngung, 
Tritt/Verdichtung, 
Bodenbildung,  
O2-Verbrauch 

Durchwurzelung, 
Bodenbildung, Be-
einflussung des 
Nährstoff-, Was-
ser- und Sauer-
stoffgehalts, 
Abdeckung/Schutz 
vor Erosion 

Bodeneintrag Stoffverlage-
rung, 
Bodenentwick-
lung 

Bodenklima, 
Bodenbildung, 
Erosion, 
Stoffeintrag 

Wasser 
Gewässerverun-
reinigung, 
Nährstoffeintrag 

Gewässerreini-
gung,  
Regulation des 
Wasserhaushaltes 

Stoffeintrag,  
Trübung,  
Sedimente,  
Pufferfunktion 

Stoffeintrag, 
Versickerung 

Niederschläge, 
Gewässertem-
peratur 

Luft / Klima 
CO2-Produktion, 
O2-Verbrauch 

O2-Produktion, 
CO2-Aufnahme, 
Beeinflussung von 
Luftströmungen 

Staubbildung Lokalklima (Wol-
ken, Nebel), 
Luftfeuchte 

Herausbildung 
verschiedener 
Klimazonen 
(Stadt, Land, 
…) 

 

Im vorliegenden Fall bleibt der räumliche Wirkungsbereich weitestgehend auf das Plangebiet 

beschränkt. Die verhältnismäßig geringe Bodenversiegelung und die Entwicklung von Exten-

sivgrünland auf bisher intensiv genutzten Ackerflächen werden in der Gesamtschau zu einer 

Verbesserung im Hinblick auf die Arten- und Lebensgemeinschaften führen. Durch die Ex-

tensivierung entfallen Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträge in das Boden-Wasser-Re-

gime. Aufgrund unterschiedlich starker Sonneneinstrahlung unter den Modulen und ebenfalls 

kleinräumig unterschiedlich starkem Anfall von Niederschlagswasser werden sich vielfältige 

Lebensräume mit standortangepassten Arten entwickeln. Eine dauerhafte Begrünung ver-

bessert die Luftqualität, unterbindet Bodenerosionen und Staubentwicklung. Durch die 
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Dauerbegrünung der Fläche wird sowohl die Bodenerosionen durch Wind als auch durch 

Wasser unterbunden.  

Über das Vorhabengebiet hinausgehende erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt infolge 

von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (7) - Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

G G 

-baubedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
sind durch den Einsatz von Baukränen u.a. zu erwar-
ten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich 

- baubedingte Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
bestehen in der Baufeldräumung bis zur Entwicklung 
des Extensivgrünlandes 

- durch die Grünlandextensivierungen ist langfristig eine 
Zunahme der biologischen Vielfalt zu erwarten  

- die geplanten Photovoltaikmodule beeinträchtigen das 
typische Landschaftsbild  

- das Plangebiet wird komplett durch Gehölzstrukturen 
begrenzt, dadurch wird die Sichtbarkeit und Präsenz 
der Photovoltaikflächen gemindert 

- durch die Entwicklung von Extensivgrünland auf dem 
heutigen Intensivacker erhöht sich die biologische Viel-
falt im Nahbereich 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G X 

- baubedingte geringe Auswirkungen bestehen in Bezug 
auf die biologische Vielfalt durch die kleinflächige Ver-
siegelung im Bereich der Trafogebäude, da die biologi-
sche Vielfalt auf den Intensivackerflächen ohnehin als 
gering einzuschätzen ist und einer regelmäßigen Stö-
rung durch die Bodenbearbeitung und den Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln unterliegt 

- betriebsbedingt wird eine erhebliche Verbesserung der 
biologischen Vielfalt durch die Entwicklung von Exten-
sivgrünland auf einem ehemaligen Intensivacker erwar-
tet 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

X X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und nicht erheblich 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (7) - Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten, da ge-
ringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt sind  

 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- anlagebedingte Erwärmung der Moduloberflächen bei 
längerer Sonnenexposition, beschattete Bereiche unter 
den Modulen weisen geringer Temperaturen auf. 
Dadurch Bildung eines eigenen, begrenzten Mikrokli-
mas im direkten Anlagenumfeld und Entwicklung ent-
sprechend angepasster Arten und Lebensräume auf 
Extensivgrünland. Mittel- und langfristig ist mit einer er-
heblichen Erhöhung der Artenvielfalt zu rechnen. 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

Aus den Prognosen folgt, dass erhebliche Umweltauswirkungen nur für die Schutzgüter Bo-

den und Wasser zu erwarten sind.  
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7.2.4 Geplante Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich 

ausgeglichen werden; Überwachungsmaßnahmen  

a) Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Eine Vermeidung der Eingriffe ist aufgrund des Bedarfs an Flächen für Erneuerbare Energien 

nicht möglich.  

Tiere 

Durch Bautätigkeiten besteht die Gefahr, dass Gelege zerstört oder Bruten aufgegeben wer-

den und somit das Tötungsverbot erfüllt wird. Durch die Einhaltung von in der Bauzeitenre-

gelung festgelegten Bauausschlusszeiten ist eine vollständige Vermeidung des Tötungsver-

botes gegenüber verschiedenen ökologischen Gilden der Brutvögel erreichbar. 

Zur Vermeidung von baubedingten Tötungen und Störungen gelten für die betroffenen öko-

logischen Gilden der Brutvögel nachfolgende Bauzeitenausschlussfristen (artenschutzrecht-

licher Fachbeitrag, Bioplan PartG, 2023): 

Bodenbrüter (Offenlandarten):  01.03. bis 31.08. 

Gehölz(frei)brüter:   01.03. bis 30.09. 

Das heißt, alle Arbeiten zur Baufeldfreimachung (z.B. zur Herstellung der Zuwegungen, Bo-

deneinebnungen, Abschieben von Oberboden oder Vegetation etc.) müssen im Zeitraum 

vom 01. September bis 28./29. Februar stattfinden. Müssen diese Arbeiten unweigerlich wäh-

rend der Brutzeit der Bodenbrüter durchgeführt werden, so sind der UNB spätestens vier 

Wochen vor Beginn der Bauzeitenausschlussfrist zum einen die betriebsbedingten Gründe 

durch den Antragsteller darzulegen, zum anderen ist durch eine Umweltbaubegleitung fach-

lich darzustellen, wie Besatzkontrollen und Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen sind. 

Geeignete Maßnahmen, um eine Besiedlung der betreffenden Fläche zu verhindern sind 

beispielsweise dichtes Abspannen mit Flatterband oder ein regelmäßiges Abschleppen des 

Baufeldes im Abstand von max. 3 Tagen während der Brutzeit der Offenlandarten. 

Alle nötigen Baumfällungen (Bäume < 20 c Durchmesser), Gehölzrodungen und Baufeldfrei-

machungen sind außerdem außerhalb der sommerlichen Aktivitätszeit der gehölzbrütenden 

Vögel im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28./29. Februar des Folgejahres durchzuführen. 

Zur Aufrechterhaltung der Lebens- und Fortpflanzungsstätte für Bodenbrüter wird im arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag ein Mindestabstand zwischen den einzelnen Modulreihen von 

3 m gefordert. Gemäß Lageplan zum Parklayout ist ein Reihenabstand von 3,50 m vorgese-

hen, sodass die Mindestvorgaben eingehalten werden. Die gesamte Fläche wird mit 
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regionalem Wildpflanzen-Saatgut angesät. Es wird vollständig auf den Einsatz von Pestizi-

den und Düngemitteln verzichtet. Die Fläche kann ab Mitte Juli gemäht werden, das Mahdgut 

wird entnommen. Alternativ ist eine extensive Beweidung der Flächen z.B. durch Schafe 

möglich. 

Bei Einhaltung der genannten Vermeidungsmaßnahmen ist nach gutachterlicher Einschät-

zung der Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 BNatSchG aus-

zuschließen. 

Pflanzen 

Durch die Schaffung einer Zufahrt zum Teilbereich 1 wird ein Knickdurchbruch mit einer 

Länge von ca. 10 m erforderlich. Der von den Erschließungsmaßnahmen betroffene Knick-

abschnitt ist mit Überhältern (Stiel-Eichen, Stammdurchmesser 30-50 cm) bestanden. Der 

Strauchbewuchs ist lückig und der Knick in einem mäßig guten Zustand. Im Bereich der her-

zustellenden Durchfahrt steht kein Überhälter.  

Gemäß Knickerlass erfolgt der Ausgleich 

durch eine Knickneuanlage im Verhältnis 

1:2, d.h. es werden 20 m Knickneuanlage 

notwendig. Dieses wird an der östlichen 

Grenze des Plangebietes an eine ebenfalls 

neu anzulegende Heckenpflanzung ange-

schlossen. Der Ausgleich für den Knick-

durchbruch ist damit vollständig erbracht. 

Boden 

Die Berechnung des Ausgleichflächenbedarfs erfolgt nach dem Entwurf des Erlasses 

„Grundsätze zur Planung von großflächigen Solarenergie-Freiflächenanlagen im Außenbe-

reich“, Gemeinsamer Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, In-

tegration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt Natur 

und Digitalisierung vom 01.09.2021. 

Für die Anlagenteile innerhalb des umzäunten Bereichs sind Kompensationsmaßnahmen zur 

Einbindung der Anlagen in die Landschaft und zum Ausgleich bzw. Ersatz betroffener Funk-

tionen des Naturhaushalts im Verhältnis von 1: 0,25 herzustellen. Eingrünungsmaßnahmen 

und größere ungestörte Freiflächen zwischen den Teilflächen der Anlage (Querungskorri-

dore) können angerechnet werden und führen zu einem reduzierten Kompensationserforder-

nis. 
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Bei vollständiger Umsetzung der definierten naturschutzfachlichen Anforderungen (s. nach-

folgende Tabelle) gemäß Entwurf des Erlasses an die Ausgestaltung von Solarenergie-Frei-

flächen-Anlagen kann eine Reduzierung der Kompensationsanforderung bis auf den Faktor 

1: 0,1 erfolgen. Für Eingriffe (auch temporäre) in Schutzgebiete (Natura 2000, Nationalparks, 

NSG, LSG), gesetzlich geschützte Biotope oder hochwertige Naturflächen (Naturschutzfach-

wert 4 bis 5) ist eine zusätzliche Kompensation im Verhältnis 1:1 erforderlich (vgl. Kap. C VI). 

Sofern bestehende oder festgesetzte Kompensationsmaßnahmen sowie Funktionselemente 

mit besonderer Bedeutung für die Schutzgüter Boden und Wasser (vgl. Kap. C V) betroffen 

sind, ist gleichfalls eine zusätzliche Kompensation im Verhältnis 1:1 erforderlich (vgl. hierzu 

auch Orientierungsrahmen Straßenbau SH 2004). 

Es wird von einer maximalen Überstellung der Flächen mit PV-Modulen von ca. 83.900 m² 

(80% SO-Fläche) ausgegangen. Über die jeweiligen Ausgleichsfaktoren sind die notwendi-

gen Ausgleichsflächen ermittelt. 

 

Der Ausgleichsfaktor berechnet sich wie folgt: 

Anforderungen Umsetzung erfüllt/  

nicht erfüllt 

Reduzierungs-

faktor 

Kompakte Anordnung der Anlage Es ist eine kompakte An-

ordnung der Anlagen ge-

plant. 

erfüllt 0,03 

Maximalgröße (max. 20ha) Das Sondergebiet um-

fasst ca. 13 ha. 

erfüllt 0,03 

Flächengestaltung (überbauter Anteil max. 
80%) 

Der überbaute Anteil um-

fasst weniger als 80% 

der Gesamtfläche. 

erfüllt 0,03 

Landschaftsbild (geschlossene Umpflan-
zung) 

Das Plangebiet wird 

durch Knick- und He-

ckenstrukturen umsäumt. 

erfüllt 0,03 

Artenvielfalt (Erhalt bzw. Schaffung von 
kleinräumiger geeigneter Habitatstruktu-
ren) 

- nicht erfüllt - 

Summe Reduzierungsfaktor   0,12 

Bei einem Ausgleichsfaktor von 1: 0,25 und einem Reduzierungsfaktor von 0,12 ergibt sich 

ein Ausgleichsfaktor von 0,13. Hiermit wird im Folgenden die Ausgleichsbilanzierung erstellt.  
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Eingriffsfläche Flächengröße (m²) Ausgleichs-

faktor 

erforderliche Aus-

gleichsfläche (m²) 

SO- Gebiet überstellte Fläche ca. 83.900 m² 0,13 10.907 m² 

Summe Reduzierungsfaktor   10.907 m² 

Es werden ca. 10.907 m² Ausgleich erforderlich.  

 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Wesentliche Eingriffe in das Schutzgut Boden entstehen durch die Befestigung der Rahmen-

konstruktion im Boden und die großflächige Überstellung der Flächen mit den PV-Modulen. 

Weiterhin stellen die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen (Zufahrten, Kabelgräben, Tra-

fostationen…) durch völlige oder teilweise Bodenversiegelungen oder temporäre Umlage-

rungen des Bodens erhebliche, unvermeidbare Eingriffe in den Boden dar. 

Minimierend wirkt die Verwendung von Rammpfosten und die Vermeidung von Betonfunda-

menten, da letztere erheblich mehr Platz beanspruchen würden. 

Weiterhin wird durch die relativ hohe Anbringung der PV-Module (mind. 0,8 m Abstand zur 

Bodenoberfläche) erreicht, dass die Flächen im Kern- und Regenschatten unterhalb der Mo-

dule relativ kleiner werden. Dies und die geplante extensive Beweidung durch Schafe be-

günstigen die Ausbildung einer geschlossenen Grasnarbe auch im Traufbereich der Module. 

Da es sich bei der Vorhabenfläche weiterhin nicht um eine erhebliche Hanglage handelt und 

der Standort keine besondere Erosionsempfindlichkeit aufweist, sind erhebliche Bodenero-

sionen auch im Bereich der Traufkanten der PV-Module nicht zu erwarten. Zudem erfolgt der 

Abfluss von den Modulen auch durch die ca. 2 cm breiten Lücken zwischen den Modulen. 

Somit wird über die Traufkante nicht der gesamte Abfluss abgeführt.  

Eine spezielle Reinigung der Module ist in der Regel nicht erforderlich und erfolgt daher 

meistens über den natürlichen Niederschlag. Auf chemische Reinigungsmittel, chemische 

Unkrautbeseitigung und Düngung wird verzichtet. 

Unter dem Gesichtspunkt des Boden- und Grundwasserschutzes hat die Errichtung, der Be-

trieb und der Rückbau bodenschonend zu erfolgen. Eine großflächige Planierung bzw. Ni-

vellierung der Fläche ist nicht vorgesehen. Versiegelungen für Fundamente, Kabelgänge, 

Verteilergebäude, Zufahrten etc. werden so weit wie möglich vermieden. Flächige Befesti-

gungen werden wassergebunden gestaltet. Tiefgründungen oder großflächige Bodenfunda-

mente sind nicht geplant.  
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Maßnahmen zur Kompensation 

Zur Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Boden werden die in dem B-Plan darge-

stellten privaten Grünflächen zu extensiv genutztem Grünland entwickelt. Auch die SO-Flä-

chen werden zu Extensivgrünland entwickelt. Es wird für die Entwicklung von Intensivacker 

zu Extensivgrünland ein Faktor von 1 angesetzt. Für die neuen Heckenanpflanzungen wird 

der Ausgleichsfaktor (4m Breite * 129 m Länge) auf 1:1,5 festgelegt. 

geplante Maßnahmen Flächengröße (m²) Ausgleichs-

faktor 

anrechenbare Aus-

gleichsfläche (m²) 

Heckenanpflanzungen 562 m² 1,5 843 m² 

Gras- und Krautflur 21.200 m² 1,0 21.200 m² 

Summe Ausgleichsfläche   22.043 m² 

Es können insgesamt 22.043 m² anrechenbare Ausgleichsfläche für die Eingriffe in das 

Schutzgut Boden erbracht werden. Der erforderliche Ausgleich von 10.907 m² wird somit 

vollständig innerhalb des Plangebietes erbracht.  

 

Entwicklung von Extensivgrünland 

Bei der Entwicklung des extensiven Grünlandes ist Folgendes zu beachten: 

• Kein Umbruch und keine Nach- oder Reparatursaat  

• Keine zusätzlichen Entwässerungsmaßnahmen  

• Keine Ablagerung von Materialien und Geräten  

• Keine Wildfütterungen  

• keine Verwendung von Schädlings- oder Unkrautvernichtungsmitteln sowie sonstiger 
Biozide  

• Verzicht auf Düngemittel jeglicher Art (einschließlich Klärschlamm, Gülle, Festmist, 
Gärreste u. ä.)  

• Ansaat ist mit einer zertifizierten, angepassten Regiosaatgutmischung vorzunehmen 

Bei Beweidung: 

• max. 6 Schafe pro ha, ab dem 15.08. ist die Beweidung wahlweise zu erhöhen, so-
dass gewährleistet wird, dass der Bewuchs kurz in den Winter geht 

• Sommerbeweidung in der Zeit zwischen 1. Mai bis 31. Oktober (Beginn und Ende der 
Beweidung orientiert sich an der Trittfestigkeit und am Futterangebot)  

• Keine Zufütterung  

• Keine Nutzung als Portionsweide  

• Kein Walzen oder Schleppen  
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• Knicks sowie sonstige Gehölzbestände sind durch ortsübliche Abzäunungen gegen 
Verbiss zu schützten. Von Knicks ist mit der Zäunung mindestens ein Abstand von 1 
m einzuhalten. 

Bei Mahd: 

• Mahd ab 15. Juli (2. Schnitt im Spätsommer möglich)  

• Das Mähgut ist abzufahren  

• Walzen oder Schleppen nur vom 1. November bis 28. Februar  

Das Mahdkonzept sollte so gestaltet werden, dass pro Durchgang jeweils nur eine Hälfte 

bzw. jeweils immer nur jede zweite Reihe gemäht wird, so dass in den nichtgemähten Berei-

chen Rückzugsräume erhalten bleiben. Mit der Mahd der zweiten Hälfte sollte erst begonnen 

werden, wenn die gemähten Flächen wieder nachgewachsen sind. Eine abrupte Beseitigung 

des Blühangebotes für Insekten und Entzug der Nahrungsgrundlage für pflanzenfressende 

Arten wird somit ausgeglichen. Das Mahdgut ist abzutransportieren, um eine Nährstoffanrei-

cherung der Flächen zu vermeiden. 

Knickneupflanzung 

Es werden gebietsheimische Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 1 „Norddeutsches Tief-

land“ (VKG 1) mit Herkunftsnachweis aus zertifizierten Betrieben oder bei eingeschränkter 

Verfügbarkeit ergänzend Forstgehölze mit ausgewiesenen Herkunftsgebieten nach Forstver-

mehrungsgutgesetz (FoVG) verwendet. Die Pflanzung erfolgt 3- reihig mit mind. 1 Gehölz 

pro m² (entspricht 3 Gehölzen je lfm) und erhalten zum Schutz vor Verbiss eine forstübliche 

Schutzeinzäunung in einer Höhe von 1,50 m. Es ist ein Wall mit einer Fußbreite von 3 m bis 

4 m und eine Höhe von 1,20 m bis 1,50 m zu errichten. Die Breite der Walloberkante beträgt 

mindestens 1,50 m. 

Des Weiteren werden die Knickneuanlagen gemäß den Durchführungsbestimmungen zum 

Knickschutz („Knickerlass“) vom 20. Januar 2017 als „Schlehen-Hasel-Knicks“ hergestellt.  

als häufigste Sträucher: 

Hasel (Corylus avellana) 
Schlehdorn (Prunus spinosa) 
Schwarzer Holunder  (Sambucus nigra) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Esche  (Fraxinus excelsior) 
Brombeere (Rubus, etwa 20 häufigere Arten) 
 
dazu in bunter Folge heimische Gehölze/Sträucher (Auswahl): 
 
Hundsrose (Rosa canina) 
Filzrose (Rosa tomentosa) 
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Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 
Schneeball (Viburnum opulus) 
Bergahorn  (Acer pseudoplatanus) 
Feldahorn (Acer campestre) 
 

Wird ein auf den Stock setzen der bestehenden und neu angelegten Knicks notwendig, so 

sind die Gehölze innerhalb des Geltungsbereichs nur abschnittsweise auf den Stock zu set-

zen, um den Eingriff in das Landschaftsbild gering zu halten und die Abschirmung der Anlage 

weitestgehend zu erhalten. 

Heckenanpflanzungen: 

Mit der Anlage von Gehölzpflanzung werden sowohl die Eingriffe in die Schutzgüter Boden 

und Wasser als auch in das Landschaftsbild ausgeglichen. Die Anlage der Gehölzstreifen 

erfolgt ebenerdig in drei Reihen mit mind. 1 Gehölz pro m². Als Gehölze sind heimische Arten 

2x verpflanzt, Höhe 0,80 – 1,0 m der folgenden Liste zu pflanzen, z.B.:  

als häufigste Sträucher: 

Hasel (Corylus avellana) 
Schlehdorn (Prunus spinosa) 
Schwarzer Holunder  (Sambucus nigra) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 

dazu in bunter Folge heimische Gehölze/Sträucher: 

Hundsrose (Rosa canina) 
Filzrose (Rosa tomentosa) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 
Schneeball (Viburnum opulus) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Weißdorn (Crataegus div. Spec.) 
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
 

Qualität: Sträucher 2 j., leichte Sträucher 60 – 100 cm, Heister 2xv., 150 – 200 cm 

Für die Pflanzungen sind nur gebietseigene Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 1 „Nord-

deutsches Tiefland“ (VkG 1) verwendet werden dürfen. Nicht angewachsene Gehölze sind 

zu ersetzen. Pflanzungen außerhalb der Einfriedungen sind mit einer forstüblichen Schutz-

einzäunung in einer Höhe von 1,50 m vor Wildverbiss zu schützen. Die Schutzeinrichtungen 

sind nach 5 bis 10 Jahren zu entfernen. 

Wasser 

Da die erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser in der Versiegelung der Böden 

(Verschlechterung der Grundwasserneubildung, Verringerung bzw. Verlust der Wasserspei-

cherfähigkeit) bestehen und es sich bei diesen Eingriffen um den Verlust einer Bodenfunktion 
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handelt, kann über die zum Schutzgut Boden genannten Maßnahmen hinreichend kompen-

siert werden. 

Luft, Klima 

Über die Kompensationsmaßnahmen zum Schutzgut Boden und Wasser hinaus sind keine 

weiteren Maßnahmen erforderlich. 

Landschaft 

Die Umgebung des Vorhabengebietes ermöglicht bereits eine Abschirmung bzw. Minderung 

der Präsenz der PV-Freiflächenanlage. Daher sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.  

Biologische Vielfalt, Wirkungsgefüge 

Über die Kompensationsmaßnahmen zum Schutzgut Boden und Wasser hinaus sind keine 

weiteren Maßnahmen erforderlich. 

7.2.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die 

Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichti-

gen sind; Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl: 

Es wurde ein gemeindeweites Flächenkonzept für PV-Freiflächenanlagen innerhalb der Ge-

meinde Aasbüttel erstellt (Kap 3). Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass die Vorhabenfläche 

des B-Planes Nr. 2 in der Gemeinde Aasbüttel eine Fläche mit wesentlicher Eignung im Un-

tersuchungsraum ist. Unter Berücksichtigung des Planungsziels, die Erzeugung erneuerba-

rer Energien mittels Photovoltaikanlagen weiter zu fördern und dafür Flächen zur Verfügung 

zu stellen, scheiden daher wesentlich andere Planungsmöglichkeiten aus. 

7.2.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchstabe j 

Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-

haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 

Buchstaben a bis d und i bestehen nicht. Es werden keine Vorhaben geplant, die für schwere 

Unfälle oder Katastrophen anfällig sind. 
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7.3 Zusätzliche Angaben 

7.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die 

bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse: 

Die Gemeinde führte eine verbal-argumentative Methode der Umweltprüfung durch, die dem 

gegenwärtigen Wissensstand und in ihrem Umfang und Detaillierungsgrad den allgemein 

anerkannten planerischen Grundsätzen gemäß der bisherigen Rechtslage entspricht. Wei-

tergehende technische Verfahren bei der Umweltprüfung wurden nicht verwendet. 

Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben deutlich wurden, ergaben sich 

nicht. 

7.3.2 Monitoring (gemäß § 4c BauGB); Beschreibung der geplanten Maßnahmen 

zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des 

Bauleitplans auf die Umwelt: 

Nach § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, erhebliche Umweltauswirkungen, die auf 

Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten könnten, zu überwachen. Der Umweltbe-

richt zeigt im Ergebnis, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

hervorgerufen werden. Die Vorschrift des § 4c BauGB verlangt keine standardmäßige Über-

prüfung der Umweltauswirkungen oder der Durchführung bzw. die Erfolgskontrolle der vor-

gesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen. Sie stellt lediglich 

auf die unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen ab und sieht in diesem Fall die Über-

prüfung besonders unsicherer Maßnahmen vor. Da das Eintreten nachteiliger Auswirkungen 

nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden kann, sind umfangreiche Überwa-

chungsmaßnahmen nicht erforderlich. 

Die Grünlandentwicklung und Heckenneuanlagen werden durch eine Endbegehung und An-

wachspflegemaßnahmen kontrolliert.  

7.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Planung ist mit nachteiligen Auswirkungen auf die Belange des Naturschutzes verbun-

den. Es werden daher Ausgleichsmaßnahmen erforderlich und im Bebauungsplan festge-

setzt. Der Ausgleich wird vollumfänglich innerhalb des Plangebietes nachgewiesen.  
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7.3.4 Referenzliste der Quellen 

▪ Erlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemein-

samer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende sowie 

dessen Anlage vom 09.12.2013 

▪ Gemeinsamer Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integra-

tion und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt Natur 

und Digitalisierung vom 01.09.2021 

▪ Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz (Januar 2017) 

▪ „Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen“, BfN – 

Skripten 247 (2009)  

▪ Arbeitshilfe "Vögel und Straßenverkehr" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (2010) 

▪ Ortsbesichtigungen 

8 Hinweise  

8.1 Bodenschutz  

Um den Vorsorgegrundsätzen der §§ 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes nachzu-

kommen sind folgende Punkte zu beachten: 

Durch Bodenaufträge und Arbeitsfahrzeuge kann es zu Bodenverdichtungen kommen, 

wodurch das Gefüge sowie der Wasser- und Lufthaushalt des Bodens und damit die vorhan-

denen Bodenfunktionen beeinträchtigt werden können. Diese Bodenverdichtungen sowie 

Versiegelungen sind zu vermeiden oder zu minimieren. Der Flächenverbrauch durch 

Baustelleneinrichtung (Baustraßen, Lagerplätze u. Ä.) ist möglichst gering zu halten. Dazu 

ist das Baufeld zu unterteilen in Bereiche für Bebauung - Freiland - Garten - Grünflächen etc. 

Baustraßen und Bauwege sind vorrangig dort einzurichten, wo befestigte Wege und Plätze 

vorgesehen sind. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Oberboden zu entfernen 

und zwischenzulagern. In den Bereichen, die nach Beendigung der Baumaßnahmen nicht 

überbaut sind, ist die Befahrung zu vermeiden bzw. Maßnahmen zum Schutz gegen Boden-

verdichtungen zu ergreifen. Beim Ab- und Auftrag von Boden ist die Bodenart sowie die Tren-

nung in Oberboden, Unterboden und Ausgangsmaterial zu beachten, um das Material um-

weltgerecht einer weiteren Nutzung zuführen zu können. Nach Abschluss der Arbeiten ist die 

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Flächen für die Baustelleneinrichtun-

gen mit besonderer Aufmerksamkeit fachgerecht durchzuführen (z.B. Bodenlockerung). 
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Gemäß § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte 

für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der unteren 

Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

Grundlage für Auffüllungen und Verfüllungen bildet der „Verfüllerlass“ des Ministeriums für 

Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein (Az. V 505-

5803.51-09 vom 14.10.2003) in Verbindung der Bundesbodenschutz- und Altlastenverord-

nung und die Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 „Anforderungen 

an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln – 

(Stand 2003).  

Sofern für die Baustraßen -und Wege Recycling- Material verwendet wird, ist ausschließlich 

solches zu verwenden, dass der Einbauklasse Z1.1 (LAGA M20) entspricht. Zudem ist die 

Verwendung von Asphaltrecycling im offenen Einbau zu vermeiden. 

8.2 Archäologie 

Es wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 

hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-

hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer 

und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem 

der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder 

zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die 

übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-

verändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 

von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 

Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern 

auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-

beschaffenheit. 

8.3 Erschließung 

Sollten aufgrund des Schwerlastverkehrs Verbreiterungen von Einmündungen von Gemein-

destraßen und Zufahrten in Straßen des überörtlichen Verkehrs erforderlich werden, dürfen 

diese Arbeiten nur im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 

(LBV.SH), Standort Itzehoe, Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe, erfolgen. Hierzu sind 

dem LBV.SH ein Bauentwurf in Anlehnung an die RE (3-fach) und eine verkehrstechnische 

Bewertung (Nachweis einer Linksabbiegespur) zur Prüfung vorzulegen. Unterlagendetails 

sind mit dem LBV.SH, Standort Itzehoe, Fachbereich 462, abzustimmen. Im Rahmen dieser 

Planvorlage ist zu untersuchen, inwieweit die Signalisierung des Knotenpunktes erforderlich 
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wird. Bevor Bauarbeiten an dem Knotenpunkt durchgeführt werden, muss eine Baudurchfüh-

rungsvereinbarung mit dem LBV.SH geschlossen worden sein. 

 

9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der B-Plan die Grundlage bildet 

Die Sicherung des allgemeinen Vorkaufsrechts (§ 24 BauGB) sowie des besonderen Vor-

kaufsrechtes (§§ 25 und 26 BauGB) im Plangebiet sind nicht vorgesehen. 

 

10 Kosten 

Durch die Inhalte des Bebauungsplanes entstehen der Gemeinde keine Kosten. 

 

11 Billigung der Begründung 

Diese Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Aasbüttel 

am ............ gebilligt. 

 

 

 

Aasbüttel, den     Siegel      (Hanno Bräuer) 

           - Bürgermeister - 

 

Der Bebauungsplan Nr. 2 ist am …………. rechtskräftig geworden. 


